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Gesetz 
vom 6. Juni 2014 

über die Abänderung des Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch vom 1. Juni 1811, eingeführt 
aufgrund Fürstlicher Verordnung vom 18. Februar 1812, ASW, in der 
geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

§ 136 Abs. 2 und 3 

Aufgehoben 

§ 137 

1) Eltern und Kinder haben einander beizustehen und mit Achtung 
zu begegnen. Die Rechte und Pflichten des Vaters und der Mutter sind, 
soweit nichts anderes bestimmt ist, gleich. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 93/2013 und 44/2014 
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2) Eltern haben das Wohl ihrer minderjährigen Kinder zu fördern, 
ihnen Fürsorge, Geborgenheit und eine sorgfältige Erziehung zu gewäh-
ren. Die Anwendung jeglicher Gewalt und die Zufügung körperlichen 
oder seelischen Leides sind unzulässig. Soweit tunlich und möglich sollen 
die Eltern die Obsorge einvernehmlich wahrnehmen. 

§ 137a 

1) Bei Ausübung der Rechte und Erfüllung der Pflichten nach diesem 
Hauptstück ist zur Wahrung des Kindeswohls alles zu unterlassen, was 
das Verhältnis des Minderjährigen zu anderen Personen, denen nach 
diesem Hauptstück das Kind betreffende Rechte und Pflichten zukom-
men, beeinträchtigt oder die Wahrnehmung von deren Aufgaben er-
schwert. 

2) Dritte dürfen in die elterlichen Rechte nur insoweit eingreifen, als 
ihnen dies durch die Eltern selbst, unmittelbar aufgrund des Gesetzes 
oder durch behördliche Verfügung gestattet ist. 

3) Eine mit einem Elternteil und dessen minderjährigem Kind nicht 
nur vorübergehend im gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Per-
son, die in einem familiären Verhältnis zum Elternteil steht, hat alles den 
Umständen nach Zumutbare zu tun, um das Kindeswohl zu schützen. 

§ 137b 

1) In allen das minderjährige Kind betreffenden Angelegenheiten, ins-
besondere der Obsorge und der persönlichen Kontakte, ist das Kindes-
wohl als leitender Gesichtspunkt zu berücksichtigen. 

2) Bei Beurteilung des Kindeswohls ist insbesondere zu berücksichti-
gen, inwieweit unter Bedachtnahme auf die Lebensverhältnisse des Kin-
des, seiner Eltern und seiner sonstigen Umgebung: 
1. dem Kind eine angemessene Versorgung mit Nahrung, medizinischer 

und sanitärer Betreuung sowie Wohnraum zuteil wird; 
2. Fürsorge, Geborgenheit und Schutz der körperlichen und seelischen 

Integrität des Kindes gewährleistet sind sowie die Gefahr vermieden 
wird, dass es Gewalt erleidet oder an wichtigen Bezugspersonen mit-
erlebt oder dass es rechtswidrig verbracht oder zurückgehalten wird; 

3. eine sorgfältige Erziehung des Kindes sichergestellt ist sowie seine 
Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten ge-
fördert werden; 
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4. das Kind Wertschätzung und Akzeptanz der Eltern erfährt, seine 
Meinung nach Massgabe seines Verständnisses und seiner Fähigkeit 
zur Meinungsbildung berücksichtigt wird sowie Beeinträchtigungen, 
die es durch die Durchsetzung einer Massnahme erleiden könnte, 
hintangehalten werden; 

5. verlässliche Kontakte und sichere Bindungen des Kindes zu beiden 
Elternteilen und wichtigen Bezugspersonen gewährleistet sind sowie 
Loyalitätskonflikte vermieden werden; und 

6. die vermögensrechtlichen und sonstigen Ansprüche und Interessen 
des Kindes gewahrt sind. 

Sachüberschrift vor § 138 

Abstammung des Kindes 

§ 138 

Die nach diesem Gesetzbuch begründete Abstammung und deren Än-
derung sowie die Feststellung der Nichtabstammung wirken gegenüber 
jedermann. 

§ 138a 

1) Einsichts- und urteilsfähige Personen können, wenn sie nicht eigen-
berechtigt sind, in Angelegenheiten ihrer Abstammung und der Ab-
stammung von ihnen rechtswirksam handeln, sofern ihr gesetzlicher 
Vertreter zustimmt. Handelt in einem solchen Fall der gesetzliche Ver-
treter, so bedarf er der Einwilligung der einsichts- und urteilsfähigen 
Person. Im Zweifel wird das Vorliegen der Einsichts- und Urteilsfähig-
keit bei Minderjährigen, welche das 14. Lebensjahr vollendet haben, 
vermutet. 

2) Der gesetzliche Vertreter hat sich vom Wohl des Vertretenen leiten 
zu lassen. Seine Vertretungshandlungen in Angelegenheiten der Abstam-
mung bedürfen nicht der Genehmigung des Gerichtes. 

§ 138b 

Nach dem Tod der betroffenen Person können die Feststellung der 
Abstammung, deren Änderung oder die Feststellung der Nichtabstam-
mung von den Rechtsnachfolgern oder gegen diese bewirkt werden. 
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§ 138c 

Mutter ist die Frau, die das Kind geboren hat. 

§ 138d 

1) Vater des Kindes ist der Mann, 
1. der mit der Mutter im Zeitpunkt der Geburt des Kindes verheiratet 

ist oder als Ehemann der Mutter nicht früher als 300 Tage vor der 
Geburt des Kindes verstorben ist; 

2. der die Vaterschaft anerkannt hat; oder 
3. dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist. 

2) Würden nach Abs. 1 Ziff. 1 mehrere Männer als Vater in Betracht 
kommen, so ist derjenige von ihnen Vater, der mit der Mutter zuletzt die 
Ehe geschlossen hat. 

Sachüberschrift vor § 138e 

Anerkenntnis des Vaters 

§ 138e 

1) Die Vaterschaft wird durch persönliche Erklärung in inländischer 
öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde anerkannt. Das Aner-
kenntnis wirkt ab dem Zeitpunkt der Erklärung, sofern die Urkunde 
oder ihre öffentlich beglaubigte Abschrift dem Zivilstandsbeamten zu-
kommt. 

2) Das Anerkenntnis soll eine genaue Bezeichnung des Anerkennen-
den, der Mutter und des Kindes, sofern es bereits geboren ist, enthalten. 

3) Für Zustimmungen zum Anerkenntnis gelten die Abs. 1 und 2 ent-
sprechend. 

§ 138f 

1) Das Kind oder die Mutter, sofern sie einsichts- und urteilsfähig 
sowie am Leben ist, können gegen das Anerkenntnis innerhalb von zwei 
Jahren ab Kenntnis von dessen Rechtswirksamkeit bei Gericht Wider-
spruch erheben. 
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2) Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die zum Widerspruch be-
rechtigte Person nicht eigenberechtigt ist oder innerhalb des letzten Jahres 
der Frist durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis am 
Widerspruch gehindert ist. 

§ 138g 

1) Steht zum Zeitpunkt der Anerkennung bereits die Vaterschaft eines 
anderen Mannes fest, so wird das Anerkenntnis erst rechtswirksam, so-
bald mit allgemein verbindlicher Wirkung festgestellt ist, dass der andere 
Mann nicht der Vater des betreffenden Kindes ist. 

2) Ein zu einem Zeitpunkt, zu dem die Abstammung des Kindes von 
einem anderen Mann feststand, abgegebenes Vaterschaftsanerkenntnis 
wird jedoch rechtswirksam, wenn das Kind dem Anerkenntnis in öffent-
licher oder öffentlich beglaubigter Urkunde zustimmt. Ist das Kind nicht 
eigenberechtigt, so wird das Anerkenntnis überdies nur rechtswirksam, 
wenn die einsichts- und urteilsfähige Mutter selbst den Anerkennenden 
in der genannten Form als Vater bezeichnet. Das Anerkenntnis wirkt ab 
dem Zeitpunkt seiner Erklärung, sofern die über diese Erklärung sowie 
über die Zustimmung zum Anerkenntnis und, falls erforderlich, über die 
Bezeichnung des Anerkennenden als Vater errichteten Urkunden oder 
ihre öffentlich beglaubigten Abschriften dem Zivilstandsbeamten zu-
kommen. 

3) Der Mann, der als Vater feststand, oder die Mutter, sofern sie ein-
sichts- und urteilsfähig sowie am Leben ist und nicht nach Abs. 2 den 
Anerkennenden als Vater bezeichnet hat, kann gegen das Anerkenntnis 
bei Gericht Widerspruch erheben. § 138f gilt entsprechend. 

4) Für die Zustimmung des minderjährigen Kindes ist das Amt für 
Soziale Dienste gesetzlicher Vertreter des Kindes. 

Sachüberschrift vor § 138h 

Gerichtliche Feststellung der Vaterschaft 

§ 138h 

1) Als Vater hat das Gericht den Mann festzustellen, von dem das 
Kind abstammt. Der Antrag kann vom Kind gegen den Mann oder von 
diesem gegen das Kind gestellt werden. 
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2) Auf Antrag des Kindes kann der Mann als Vater festgestellt wer-
den, welcher der Mutter innerhalb von nicht mehr als 300 und nicht 
weniger als 180 Tagen vor der Geburt beigewohnt hat, es sei denn, er 
weist nach, dass das Kind nicht von ihm abstammt. Eine solche Feststel-
lung ist nach Ablauf von zwei Jahren nach dem Tod des Mannes nicht 
mehr möglich, es sei denn, das Kind weist nach, dass ihm der Beweis 
nach Abs. 1 aus Gründen auf Seiten des Mannes nicht gelingt. 

§ 138i 

1) Der gesetzliche Vertreter hat dafür zu sorgen, dass die Vaterschaft 
festgestellt wird, es sei denn, dass die Feststellung der Vaterschaft für das 
Wohl des Kindes nachteilig ist oder die Mutter von ihrem Recht, den 
Namen des Vaters nicht bekanntzugeben, Gebrauch macht. 

2) Das Amt für Soziale Dienste hat die Mutter darauf aufmerksam zu 
machen, welche Folgen es hat, wenn die Vaterschaft nicht festgestellt wird. 

Sachüberschrift vor § 138k 

Vaterschaftsfeststellung bei bestehender Abstammung 

§ 138k 

Das Kind kann die Feststellung seiner Abstammung auch beantragen, 
wenn die Vaterschaft eines anderen Mannes bereits feststeht. In einem 
solchen Fall hat die Feststellung der Abstammung die vom Gericht aus-
zusprechende Wirkung, dass das Kind nicht vom anderen Mann ab-
stammt. 

Sachüberschrift vor § 138l 

Feststellung der Nichtabstammung vom Ehemann der Mutter 

§ 138l 

1) Stammt ein Kind, das während der Ehe der Mutter oder vor Ab-
lauf von 300 Tagen nach dem Tod des Ehemannes der Mutter geboren 
worden ist, nicht von diesem ab, so hat das Gericht dies auf Antrag fest-
zustellen. 
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2) Der Antrag kann vom Kind gegen den Mann und von diesem gegen 
das Kind gestellt werden. 

§ 138m 

1) Ein Antrag auf Feststellung, dass das Kind nicht vom Ehemann der 
Mutter abstammt, kann binnen zwei Jahren ab Kenntnis der hierfür 
sprechenden Umstände gestellt werden. Diese Frist beginnt frühestens 
mit der Geburt des Kindes, im Fall einer Änderung der Abstammung 
frühestens mit der Wirksamkeit der Änderung. Ein Antrag ist nicht zu-
lässig, solange die Abstammung des Kindes von einem anderen Mann 
feststeht. 

2) Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die antragsberechtigte Per-
son nicht eigenberechtigt ist oder innerhalb des letzten Jahres der Frist 
durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis an der An-
tragstellung gehindert ist. 

3) Später als 30 Jahre nach der Geburt des Kindes oder nach einer 
Änderung der Abstammung kann nur das Kind die Feststellung der Nicht-
abstammung begehren. 

Sachüberschrift vor § 138n 

Rechtsunwirksamerklärung des Vaterschaftsanerkenntnisses 

§ 138n 

1) Das Gericht hat ein Anerkenntnis der Vaterschaft für rechtsun-
wirksam zu erklären: 
1. von Amts wegen, wenn: 

a) das Anerkenntnis oder - im Fall des § 138g Abs. 2 - die Zustim-
mung des Kindes oder die Bezeichnung des Anerkennenden als 
Vater durch die Mutter nicht den Formvorschriften entspricht; 
oder 

b) es auf Seiten des Anerkennenden oder - im Fall des § 138g Abs. 2 - 
des Kindes oder der Mutter an der Einsichts- und Urteilsfähigkeit 
oder - beim Anerkennenden oder beim Kind - an der gesetzlichen 
Vertretung gemangelt hat, es sei denn, der Mangel der gesetzli-
chen Vertretung ist nachträglich behoben worden oder der Aner-
kennende hat nach Erreichung der Eigenberechtigung das Aner-
kenntnis gebilligt; 
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2. aufgrund eines Widerspruchs, es sei denn, es ist erwiesen, dass das 
Kind vom Anerkennenden abstammt; 

3. auf Antrag des Anerkennenden, wenn er beweist, 
a) dass sein Anerkenntnis durch List, ungerechte und gegründete 

Furcht oder Irrtum darüber veranlasst worden ist, dass das Kind 
von ihm abstammt; oder 

b) dass das Kind nicht von ihm abstammt und er erst nachträglich 
von solchen Umständen Kenntnis erlangt hat, die für die Nichtab-
stammung des Kindes sprechen. 

2) Der Antrag nach Abs. 1 Ziff. 3 kann längstens bis zum Ablauf von 
zwei Jahren nach Entdeckung der Täuschung, des Irrtums oder der ge-
nannten Umstände oder nach Wegfall der Zwangslage erhoben werden. 
Die Frist beginnt frühestens mit der Geburt des Kindes. 

Sachüberschriften vor § 139 

Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und Kindern 

Name 

§ 139 

Sind die Eltern miteinander verheiratet, so erhält das Kind ihren ge-
meinsamen Familiennamen. Stimmen die Familiennamen des Vaters und 
der Mutter nicht überein, so erhält das Kind den letzten gemeinsamen 
Familiennamen der Eltern, sofern ihn ein Elternteil zum Zeitpunkt der 
Geburt des Kindes noch führt, sonst oder in Ermangelung eines früheren 
gemeinsamen Familiennamens den Familiennamen des Vaters. 

§ 139a 

1) Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet, so erhält das Kind 
den Geschlechtsnamen der Mutter. 

2) Der Ehemann der Mutter oder der Vater kann dem minderjährigen 
Kind seinen Familiennamen geben. Die Namensgebung bedarf der Zu-
stimmung der Mutter, des gesetzlichen Vertreters des Kindes und des 
Kindes selbst, wenn es das 14. Lebensjahr vollendet hat. Im Falle der 
Namensgebung durch den Ehemann der Mutter ist ausserdem die Zu-
stimmung des Vaters, im Falle der Namensgebung durch den Vater die 
Zustimmung seiner Ehefrau und die des Ehemannes der Mutter erforder-
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lich. Hat das Kind bereits den Familiennamen des Ehemannes der Mutter 
oder seines Vaters erhalten, so bedarf eine spätere Namensgebung aus-
serdem der gerichtlichen Genehmigung. Das Gericht hat die Genehmi-
gung zu erteilen, wenn die spätere Namensgebung dem Wohl des Kindes 
entspricht. 

3) Das Zustimmungsrecht einer der in Abs. 2 genannten Personen 
entfällt, wenn sie zu einer verständigen Äusserung nicht nur vorüberge-
hend unfähig, ihr Aufenthalt seit mindestens sechs Monaten unbekannt 
ist oder die Verbindung mit ihr nicht oder nur mit unverhältnismässig 
grossen Schwierigkeiten hergestellt werden könnte. Das Zustimmungs-
recht der Ehefrau des Vaters oder des Ehemannes der Mutter entfällt, 
wenn die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten seit mindestens drei 
Jahren aufgehoben ist. Über den Entfall des Zustimmungsrechtes hat in 
jedem Fall das Gericht, auf Antrag eines Beteiligten, zu entscheiden. 
Wird eine der nach Abs. 2 erforderlichen Zustimmungen ohne gerecht-
fertigten Grund verweigert, so hat sie das Gericht auf Antrag eines Betei-
ligten zu ersetzen, wenn dies dem Wohl des Kindes entspricht; die Zu-
stimmung des Kindes kann nicht ersetzt werden. 

4) Die Namensgebung und die Zustimmungen hierzu sind dem Zivil-
standsbeamten in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde zu 
erklären. Die Namensgebung kommt zustande, sobald die erforderlichen 
Erklärungen und, gegebenenfalls, die gerichtliche Entscheidung dem 
Zivilstandsbeamten zugekommen sind. 

§ 143a 

1) Sind Vater und Mutter eines Kindes nicht miteinander verheiratet, 
so ist der Vater verpflichtet, der Mutter die Kosten der Entbindung so-
wie die Kosten ihres Unterhaltes für die ersten sechs Wochen nach der 
Entbindung und, falls infolge der Entbindung weitere Auslagen notwen-
dig werden, auch diese zu ersetzen. 

2) Die Forderung ist mit Ablauf von drei Jahren nach der Entbindung 
verjährt. 
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Sachüberschrift vor § 144 

Obsorge der Eltern 

§ 144 

Die Eltern haben das minderjährige Kind zu pflegen und zu erziehen, 
sein Vermögen zu verwalten und es zu vertreten. Soweit die Obsorge 
beiden zukommt, sollen sie bei Ausübung dieser Rechte und Erfüllung 
dieser Pflichten einvernehmlich vorgehen. 

§ 144a 

1) Die Obsorge kommt beiden Elternteilen zu, wenn sie zum Zeit-
punkt der Geburt des Kindes miteinander verheiratet sind. Gleiches gilt 
ab dem Zeitpunkt der Eheschliessung, wenn die Eltern nach der Geburt 
des Kindes heiraten. 

2) Sind die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes nicht mit-
einander verheiratet, so kommt die Obsorge allein der Mutter zu. 

§ 145 Abs. 3 

3) Geht die Obsorge auf den anderen Elternteil über oder überträgt 
das Gericht die Obsorge, so sind, sofern sich der Übergang oder die 
Übertragung der Obsorge darauf bezieht, das Vermögen sowie sämtliche 
die Person des Kindes betreffenden Urkunden und Nachweise zu über-
geben. 

§ 145a 

Solange ein Elternteil nicht voll geschäftsfähig ist, hat er nicht das 
Recht und die Pflicht, das Vermögen des Kindes zu verwalten und das 
Kind zu vertreten. 
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§ 146 Abs. 3 

3) Die Eltern haben in Angelegenheiten der Pflege und Erziehung 
auch auf den Willen des Kindes Bedacht zu nehmen, soweit dem nicht 
dessen Wohl oder ihre Lebensverhältnisse entgegenstehen. Der Wille des 
Kindes ist umso massgeblicher, je mehr es den Grund und die Bedeutung 
einer Massnahme einzusehen und seinen Willen nach dieser Einsicht zu 
bestimmen vermag. 

§ 146a Abs. 2 

Aufgehoben 

§ 146b Abs. 2 und 3 

2) Der mit der Pflege und Erziehung betraute Elternteil hat auch das 
Recht, den Wohnort des Kindes zu bestimmen. Haben die Eltern verein-
bart oder das Gericht bestimmt, welcher der mit der Pflege und Erzie-
hung betrauten Elternteile das Kind in seinem Haushalt hauptsächlich 
betreuen soll, so hat dieser Elternteil auch das Recht, den Wohnort des 
Kindes im Inland zu bestimmen. 

3) In das Ausland darf der Wohnort des Kindes nur verlegt werden, 
wenn beide zur Pflege und Erziehung berechtigten Eltern zustimmen 
oder das Gericht es genehmigt. Das Gericht hat bei der Entscheidung 
über die Genehmigung sowohl das Kindeswohl zu beachten als auch die 
Rechte der Eltern auf Freizügigkeit, Berufsfreiheit und Schutz vor Ge-
walt zu berücksichtigen. 

§ 148 

Aufgehoben 

§ 154 Abs. 2 

2) Vertretungshandlungen und Einwilligungen eines Elternteiles, die 
die Änderung des Vornamens oder des Familiennamens, den Eintritt in 
eine Kirche oder Religionsgemeinschaft und den Austritt aus einer sol-
chen, die Übergabe in fremde Pflege, den Erwerb einer Staatsangehörig-
keit oder den Verzicht auf eine solche, die vorzeitige Lösung eines Lehr-, 
Ausbildungs- oder Dienstvertrages und die Anerkennung der Vaterschaft 
betreffen, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des 
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anderen Elternteiles. Dies gilt nicht für die Entgegenahme von Willens-
erklärungen und Zustellstücken. 

§ 155 

Aufgehoben 

Sachüberschrift vor § 156 

Aufgehoben 

§§ 156 bis 159 

Aufgehoben 

Sachüberschrift vor § 161 

Aufgehoben 

§§ 161 bis 162d 

Aufgehoben 

Sachüberschrift vor § 163 

Aufgehoben 

§§ 163 bis 164d 

Aufgehoben 

Sachüberschrift vor § 165 

Aufgehoben 



13 

§§ 165 bis 168 

Aufgehoben 

Sachüberschrift vor § 173 

Änderung, Entziehung oder Einschränkung der Obsorge 

§ 173 

Die Eltern können mit gerichtlicher Genehmigung vereinbaren, dass 
die Obsorge in Abweichung einer bestehenden Regelung beiden gemein-
sam oder einem von ihnen allein zukommt; dabei kann die Obsorge eines 
Elternteiles auf bestimmte Angelegenheiten beschränkt sein. Das Gericht 
hat eine solche Vereinbarung zu genehmigen, wenn das mindestens vier-
zehnjährige Kind nicht widerspricht, die Eltern bereit und in der Lage 
sind, die ihnen zukommenden Obsorgeaufgaben einvernehmlich auszu-
üben, und das Kindeswohl der Genehmigung nicht entgegensteht. 

§ 174 

1) Soweit der Mutter die Obsorge aufgrund des Gesetzes allein zu-
kommt, kann der Vater bei Gericht beantragen, dass ihm die Obsorge 
gemeinsam mit der Mutter zukomme. Das Gericht hat dem Antrag statt-
zugeben, soweit dem nicht das Kindeswohl entgegensteht. 

2) Kommt einem Elternteil die Obsorge aufgrund einer Vereinbarung 
der Eltern oder einer gerichtlichen Verfügung allein zu und beantragt der 
andere Elternteil, dass ihm die Obsorge gemeinsam mit dem anderen 
Elternteil zukomme, so hat das Gericht dem Antrag nur stattzugeben, 
soweit aufgrund geänderter Verhältnisse die Obsorge beider Elternteile 
dem Wohl des Kindes mehr entspricht als die alleinige Obsorge des Eltern-
teils, dem sie bisher zugekommen ist. 

3) Beantragt ein Elternteil eine gerichtliche Verfügung, dass ihm die 
Obsorge allein zukomme, so hat das Gericht, unabhängig davon, ob die 
Obsorge bisher aufgrund des Gesetzes, einer gerichtlichen Verfügung 
oder einer Vereinbarung beiden Elternteilen oder nur dem anderen Eltern-
teil zugekommen ist, eine solche Verfügung nur zu treffen, soweit dies 
aus wichtigen Gründen dem Wohl des Kindes entspricht. Ein wichtiger 
Grund für die Verfügung der alleinigen Obsorge eines Elternteils liegt 
insbesondere dann vor, wenn einem Elternteil die Ausübung der Obsorge 
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mit dem anderen Elternteil zum Wohl des Kindes nicht möglich oder 
nicht zumutbar ist. 

4) In jedem Fall darf das Gericht eine Änderung der Obsorge nur 
verfügen, wenn ein Einvernehmen der Eltern nicht erzielt werden kann 
und das mindestens vierzehnjährige Kind nicht widerspricht. Das Ge-
richt hat bei seiner Entscheidung darauf Bedacht zu nehmen, ob ein El-
ternteil bereit und in der Lage ist, die mit der Obsorge verbundenen 
Aufgaben, insbesondere die Pflege und Erziehung des Kindes, allein 
oder, soweit die Obsorge beiden zukommen soll, im Einvernehmen mit 
dem anderen Elternteil auszuüben. 

§ 175 

1) Leben die Eltern eines minderjährigen Kindes, denen die Obsorge 
gemeinsam zukommt, nicht bloss vorübergehend getrennt, so haben 
beide, soweit dem nicht das Wohl des Kindes oder gewichtige Gründe 
eines Elternteils entgegenstehen, nach Massgabe eines zwischen ihnen 
erzielten Einvernehmens zur Pflege und Erziehung des Kindes, insbe-
sondere auch zu dessen persönlicher Betreuung, beizutragen. Erzielen sie 
kein Einvernehmen darüber, in welchem zeitlichen Umfang das Kind im 
Haushalt des einen und des anderen Elternteils betreut werden soll, so 
entscheidet das Gericht auf Antrag eines Elternteils nach Massgabe des 
Kindeswohls, in wessen Haushalt das Kind hauptsächlich betreut werden 
soll und in welchem zeitlichen Umfang die Betreuung des Kindes dem 
anderen Elternteil zukommt. 

2) Soweit ein Elternteil in seinem Haushalt das Kind allein betreut, ist 
er in den Angelegenheiten des täglichen Lebens zu einem einvernehmli-
chen Vorgehen mit dem anderen Elternteil nur insoweit verpflichtet, als 
dies tunlich ist. 

Sachüberschrift vor § 176 

Aufgehoben 



15 

§ 176 

1) Gefährden die Eltern durch ihr Verhalten das Wohl des minderjäh-
rigen Kindes, so hat das Gericht, von wem immer es angerufen wird, die 
zur Sicherung des Wohles des Kindes nötigen Verfügungen zu treffen. 
Besonders darf das Gericht die Obsorge für das Kind ganz oder teilweise, 
auch gesetzlich vorgesehene Einwilligungs- und Zustimmungsrechte, ent-
ziehen. Im Einzelfall kann das Gericht auch eine gesetzlich erforderliche 
Einwilligung oder Zustimmung ersetzen, wenn keine gerechtfertigten 
Gründe für die Weigerung vorliegen. 

2) Solche Verfügungen können von einem Elternteil, etwa wenn die 
Eltern in einer wichtigen Angelegenheit des Kindes kein Einvernehmen 
erzielen, den sonstigen Verwandten in gerade aufsteigender Linie, den 
Pflegeeltern (einem Pflegeelternteil), dem Amt für Soziale Dienste und 
dem mindestens vierzehnjährigen Kind, von diesem jedoch nur in Ange-
legenheiten seiner Pflege und Erziehung, beantragt werden. Andere Per-
sonen können solche Verfügungen anregen. 

3) Die gänzliche oder teilweise Entziehung der Pflege und Erziehung 
oder der Verwaltung des Vermögens des Kindes schliesst die Entziehung 
der gesetzlichen Vertretung in dem jeweiligen Bereich mit ein; die gesetz-
liche Vertretung in diesen Bereichen kann für sich allein entzogen wer-
den, wenn die Eltern oder der betreffende Elternteil ihre übrigen Pflich-
ten erfüllen. 

4) Fordert das Gesetz die Einwilligung oder Zustimmung der mit 
Pflege und Erziehung betrauten Personen (Erziehungsberechtigten), so 
ist die Erklärung der mit der gesetzlichen Vertretung in diesem Bereich 
betrauten Person notwendig, aber auch hinreichend, sofern nicht Abwei-
chendes bestimmt ist. 

§ 177 

Obsorge bei Ungültigerklärung, Trennung oder Scheidung der Ehe 

Wird die Ehe der Eltern eines minderjährigen Kindes durch Aus-
spruch des Gerichtes für ungültig erklärt, getrennt oder geschieden oder 
leben die Eltern getrennt, so bleibt die Obsorge beider Elternteile auf-
recht. Sie können jedoch vor Gericht eine Vereinbarung schliessen, in 
welcher: 
1. der zeitliche Umfang der Betreuung des Kindes im Haushalt des 

einen und des anderen Elternteils festgelegt wird, allenfalls in wel-
chem Haushalt das Kind hauptsächlich betreut werden soll; 
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2. die Obsorge eines Elternteils auf bestimmte Angelegenheiten be-
schränkt wird; oder 

3. bestimmt wird, dass die Obsorge einem Elternteil allein zukommt. 

Sachüberschrift vor § 177a 

Persönliche Kontakte, Informations- und Äusserungsrechte 

§ 177a 

1) Kommt einem Elternteil die Obsorge nicht zu, so haben das Kind 
das Recht und dieser Elternteil die Pflicht und das Recht auf regelmässige 
und den Bedürfnissen des Kindes entsprechende persönliche Kontakte. 
Die persönlichen Kontakte sollen die Eltern und das mindestens vier-
zehnjährige Kind einvernehmlich regeln. Soweit ein solches Einverneh-
men nicht erzielt wird, hat das Gericht auf Antrag des Kindes oder eines 
Elternteils diese Kontakte in einer dem Wohl des Kindes entsprechenden 
Weise zu regeln und die Pflichten festzulegen. Die Regelung hat sowohl 
die dem Alter entsprechenden Bedürfnisse des Kindes zu berücksichtigen 
wie auch die Herstellung und Aufrechterhaltung eines der Beziehung 
zwischen Eltern und Kindern entsprechenden Naheverhältnisses sicher-
zustellen. 

2) Soweit das Kindeswohl dies erfordert, hat das Gericht die persön-
lichen Kontakte einzuschränken oder zu untersagen, insbesondere soweit 
dies aufgrund der Anwendung von Gewalt gegen das Kind oder eine 
wichtige Bezugsperson des Kindes geboten erscheint oder der Elternteil 
seine Verpflichtung aus § 137a Abs. 1 nicht erfüllt. 

3) Zwischen Enkeln und ihren Grosseltern gelten die Abs. 1 und 2 
entsprechend. Die persönlichen Kontakte der Grosseltern sind jedoch 
auch soweit einzuschränken oder zu untersagen, als sonst das Familien-
leben der Eltern (eines Elternteils) oder deren Beziehung zu dem Kind 
gestört würde. 

4) Wenn persönliche Kontakte des minderjährigen Kindes mit einem 
hiezu bereiten Dritten dem Wohl des Kindes dienen, hat das Gericht auf 
Antrag des Kindes, eines Elternteils oder des Dritten, sofern dieser zu 
dem Kind in einem besonderen persönlichen oder familiären Verhältnis 
steht oder gestanden ist, die zur Regelung der persönlichen Kontakte 
nötigen Verfügungen zu treffen. Solche Verfügungen hat es auf Antrag 
des Amtes für Soziale Dienste oder von Amts wegen zu treffen, wenn 
ansonsten das Kindeswohl gefährdet wäre. 
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§ 178 

1) Soweit einem Elternteil die Obsorge nicht zukommt, hat er, ausser 
dem Recht auf persönliche Kontakte, das Recht, von wichtigen Angele-
genheiten, die die Person des Kindes betreffen, wie etwa die Verlegung 
des Wohnortes in das Ausland, sowie von beabsichtigten Massnahmen 
zu den in § 154 Abs. 2 und 3 genannten Angelegenheiten von demjeni-
gen, dem die Obsorge zukommt, rechtzeitig verständigt zu werden und 
sich hiezu in angemessener Frist zu äussern. Diese Äusserung ist zu be-
rücksichtigen, wenn der darin ausgedrückte Wunsch dem Wohl des Kindes 
besser entspricht. Darüber hinaus kann dieser Elternteil auch bei Dritten, 
die an der Betreuung des Kindes beteiligt sind, wie etwa bei Lehrkräften 
oder Ärzten, in gleicher Weise wie der Elternteil, dem die Obsorge zu-
kommt, Auskünfte über das Befinden und die Entwicklung des Kindes 
einholen. 

2) Würde die Wahrnehmung dieser Rechte das Wohl des Kindes ge-
fährden oder nimmt der Elternteil diese Rechte missbräuchlich oder in 
einer für den anderen Elternteil oder das Kind nicht zumutbaren Weise 
in Anspruch, so hat das Gericht diese Rechte auf Antrag, im Fall der 
Gefährdung des Wohles des Kindes auch von Amts wegen, einzuschrän-
ken oder zu entziehen. 

§ 178a 

Aufgehoben 

§ 183a Abs. 1 

1) Hat das Wahlkind ein bei Wirksamwerden der Annahme noch 
minderjähriges Kind und führt dieses einen von ihm allein abgeleiteten 
Familiennamen, so geht der vom Wahlkind durch die Annahme erwor-
bene Familienname (Geschlechtsname) auf dieses Kind über. 

§ 189 

Veranlassung zur Bestellung 

Wenn der Fall eintritt, dass einem Minderjährigen ein Vormund be-
stellt werden muss, sind die Verwandten des Minderjährigen oder andere 
mit ihm in nahem Verhältnisse stehende Personen unter angemessener 
Ahndung verbunden, dem Gerichte, unter dessen Gerichtsbarkeit der 
Minderjährige steht, die Anzeige zu machen. 
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§ 763 

Unter dem Namen Kinder werden nach der allgemeinen Regel (§ 42) 
auch Enkel und Urenkel und unter dem Namen Eltern alle Grosseltern 
begriffen. Zwischen Kindern, deren Eltern miteinander verheiratet sind, 
und Kindern, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind, findet kein 
Unterschied statt, sobald für diese Personen das Recht und die Ordnung 
der gesetzlichen Erbfolge eintreten würde. 

II. 

Übergangsbestimmungen 

1) Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehende Abstammungs-
verhältnisse bleiben durch das blosse Inkrafttreten dieses Gesetzes unbe-
rührt. 

2) Auf abstammungsrechtliche Fristen, die am Tag des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes noch nicht abgelaufen waren, sind die Bestimmungen 
dieses Gesetzes anzuwenden. Fristen zur Geltendmachung von abstam-
mungsrechtlichen Ansprüchen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
nicht bestanden haben, beginnen frühestens mit dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes zu laufen. 

3) § 138g Abs. 1 gilt auch für Anerkenntnisse, die vor dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes dem Zivilstandsbeamten zugekommen sind. § 138g 
Abs. 2 bis 4 gilt nur für Anerkenntnisse, die nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes dem Zivilstandsbeamten zugekommen sind. 

4) Die Wirkungen eines Widerspruchs gegen ein Anerkenntnis sind 
nach den bisherigen Bestimmungen zu beurteilen, wenn der Wider-
spruch vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Gericht eingelangt ist. 
Ist der Widerspruch nach dem Inkrafttreten bei Gericht eingelangt, sind 
die Bestimmungen in der Fassung dieses Gesetzes anzuwenden. 

5) In gerichtlichen Abstammungsverfahren, die zum Ablauf des Ta-
ges vor dem Inkrafttreten noch anhängig sind, sind die bisher geltenden 
Bestimmungen anzuwenden. Gleiches gilt für die Wirkung der Entschei-
dung in diesem Verfahren. 

6) Auf Ansuchen um Legitimation eines Kindes durch Entschliessung 
des Landesfürsten sind die bisher geltenden Bestimmungen anzuwenden, 
wenn das Ansuchen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Gericht einge-
langt ist. 
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7) Rechtskräftige Entscheidungen über die Verlängerung der Minder-
jährigkeit bleiben unberührt. Die Voraussetzungen und das Verfahren 
über die Verlängerung der Minderjährigkeit bestimmen sich nach dem 
bisher geltenden Recht, wenn das Verfahren vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes eingeleitet worden ist. 

8) In Verfahren über die Obsorge, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
eingeleitet worden sind, ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn das Gericht 
erster Instanz im Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht in der Sache 
entschieden hat. 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Re-
ferendumsfrist am 1. Januar 2015 in Kraft, andernfalls am Tag nach der 
Kundmachung. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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